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Alg II und
Kranken- / Rentenversicherung

Kranken- und Pflegeversicherung

Grundsätzlich sind Personen in der Zeit, für die
sie Arbeitslosengeld II beziehen, in der gesetzli-
chen Kranken- und Pflegeversicherung versiche-
rungspflichtig. Hiervon gibt es allerdings auch ei-
nige Ausnahmen. So tritt die Pflichtversicherung
z.B. nicht ein, wenn die Möglichkeit einer Famili-
enversicherung bei der gesetzlichen Krankenver-
sicherung besteht oder bei lediglich darlehens-
weiser Gewährung von Alg II und in den seltenen
Fällen der alleinigen Gewährung von einmaligen
Leistungen, die nicht vom Regelbedarf umfasst
sind. Auch die Zahlung anderer Leistungen, wie
z.B. Sozialgeld oder Leistungen zur Wiederein-
gliederung (z.B. Einstiegsgeld) begründen für sich
genommen ebenfalls keine Versicherungspflicht.

Die Mitgliedschaft von Alg II-Beziehenden in
der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
beginnt mit dem Tag, von dem an Alg II bezogen
wird und endet mit dem letzten Tag des Bezugs
von Alg II. Für den Zeitraum von einem Monat
nach Ende des Alg II-Bezugs kann aber noch eine
sogl. „nachgehender Leistungsanspruch“ beste-
hen. Der nachgehende Leistungsanspruch bedeu-
tet, dass der Versicherungspflkichtige, dessen
Mitgliedschaft endet, noch für einen weiteren
Monat Leistungen der Krankenversicherung in
Anspruch nehmen kann. Dieser Anspruch besteht
aber nur, soweit nicht eine neue Versicherungs-
pflicht oder ein Anspruch auf eien Familienversi-
cherung besteht. Außerdem ist für die Inanspruch-
nahme des nachgehenden Leistungsanspruchs er-
forderlich, dass keine Erwerbstätigkeit (auch kei-
ne geringfügige Beschäftigung) ausgeübt wird.

Seit 2011 können gesetzliche Krankenkassen ei-
nen einkommensunabhängigen Zusatzbeitrag er-
heben. Sofern die Krankenkasse einen Zusatzbeitrag
erhebt, der nicht höher ist als der durchschnittliche
Zusatzbeitrag aller gesetzlichen Krankenkassen,
müssen Alg II-Berechtigte den Zusatzbeitrag nicht
selber aufbringen. Erhebt die Krankenkasse aber
einen Zusatzbeitrag, der über dem Durchschnitt liegt,
müssen Alg II-Berechtigte die Differenz zwischen dem
Durchschnittsbeitrag und dem individuellen Zusatz-
beitrag selbst tragen. Dies ist 2012 der Fall. Be-
troffene können sich dieser Zahlungsverpflichtung
nur durch Wechsel in eine andere Krankenkasse ent-
ziehen, da das Jobcenter den Zusatzbeitrag auch
in Härtefällen nicht übernimmt.

Nicht pflichtversichert durch den Alg II-Bezug
sind u.a. Personen, die unmittelbar am Tag vor dem
Bezug von Alg II privat krankenversichert waren.
Diese verbleiben in der privaten Krankenversiche-
rung. Auch für Personen, die nach Vollendung des
55. Lebensjahres hilfebedürftig werden und in den
letzen 5 Jahren vor Beginn des Alg II-Bezugs nicht
gesetzlich krankenversichert waren, führt der Be-
zug von Alg II unter bestimmten Bedingungen
ebenfalls nicht zur Versicherungspflicht.

Für diese Personengruppe (Beziehende von Alg II
oder Sozialgeld, die nicht in der gesetzlichen KV ver-
sicherungspflichtig und nicht familienversichert sind)
ist die Zahlung eines Zuschusses zu den Kranken-
versicherungsbeiträgen möglich:

r Bei (entstehender) Hilfebedürftigkeit nach dem
SGB II ist in der privaten Krankenversicherung
durch den Versicherten ein Betrag i. H. des hal-
ben Beitrags im Basistarif zu zahlen, der von der
vom Jobcenter übernommen wird. Der seit 2009
eingeführte Basistarif ist ein branchenein-
heitlicher Tarif in der privaten Krankenversiche-
rung mit einem gesetzlich begrenzten Höchst-
beitrag, dessen Versicherungsschutz vergleichbar
ist mit demjenigen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung.

r Personen, die freiwillig in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versichert sind, erhalten ebenfalls
als Zuschuss den zu entrichtenden Beitrag.
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Sonderregelung

Vor allem für eheähnliche Gemeinschaften, bei
denen keine (gegenseitige) Familienversicherung
möglich ist, gibt es eine besondere Regelung. In Fäl-
len, in denen nämlich kein anderweitiger
Versicherungsschutz, insbesondere im Rahmen einer
Familienversicherung, besteht und allein die Tragung
von angemessenen Beiträgen zur freiwilligen bzw.
privaten Versicherung dazu führt, dass Bedürftigkeit
vorliegt, zahlt der Täger der Grundsicherung einen
Zuschuss zu ihren Aufwendungen für die angemesse-
ne Kranken- und Pflegeversicherung.

Beiträge für eine Mitgliedschaft in der gesetz-
lichen Krankenversicherung sind regelmäßig „an-
gemessen“. Eine private Kranken- und Pflegever-
sicherung gilt insbesondere als angemessen, so-
weit die Betroffenen im Basistarif der privaten
Krankenversicherung versichert sind. Die Über-
nahme von Aufwendungen ist auf die Höhe des
Betrages begrenzt, der zur Vermeidung der Hilfe-
bedürftigkeit erforderlich ist.

Zuzahlungen

Gesetzlich Krankenversicherte haben für ärzt-
lich verschriebene Medikamente, Heilmitte, sta-
tionären Maßnahmen und häuslicher Kranken-
pflege Zuzahlungen ( „Eigenanteile“) zu entrich-
ten. Diese Zuzahlungen müssen aber nur bis zu
einer Belastungsgrenze gezahlt werden. Wird die
Belastungsgrenze innerhalb eines Kalenderjahres
erreicht, hat die Krankenkasse eine Bescheinigung
darüber zu erteilen, dass für den Rest des Kalen-
derjahres keine Zuzahlungen mehr zu leisten sind.

Die Belastungsgrenze beträgt 2 % des jährli-
chen Eckregelsatzes, aktuell also 89,76 EUR (374
EUR x 12 Monate x 0,02). Für  chronisch Kranke,
die wegen derselben schwerwiegenden Krankheit
in Dauerbehandlung sind, beträgt sie 1 % des
jährlichen Eckregelsatzes, also 44,80 EUR.

Rentenversicherung

Ab 2011 entfällt im Bereich des Alg II die Versi-
cherungspflicht der Leistungsbeziehenden zur ge-
setzlichen Rentenversicherung. Mit dem Wegfall der
Beitragszahlung für Alg II-Beziehende sind Zeiten
des Bezugs von Alg II keine Pflichtbeitragszeiten in
der gesetzlichen Rentenversicherung mehr. Die Zeit
des Bezugs von  Alg II wird rentenrechtlich nur noch
als sog. „Anrechnungszeit“ berücksichtigt. Hier-
durch werden zumindest Lücken in der
Versicherungsbiografie vermieden und insbeson-
dere bestehende Anwartschaften auf Erwerbs-
minderungsrenten und Leistungen zur Teilhabe
weiterhin aufrechterhalten. Ansprüche auf
Erwerbsminderungsrenten und Leistungen zur Teil-
habe können durch Anrechnungszeiten jedoch
nicht erstmals erworben beziehungsweise verloren
gegangene Ansprüche nicht neu erworben werden.

Die Anrechnungszeit wegen des Bezugs von Alg
II wird unbewertet sein. Das heisst, aus dieser An-
rechnungszeit ergibt sich unmittelbar keine Erhöhung
der Rente; es können sich aber positive Effekte auf
die Höhe der Bewertung anderer beitragfreier Zei-
ten ergeben. Dies betrifft in erste Linie die Zu-
rechnungszeiten bei den Renten wegen verminder-
ter Erwerbfähigkeit und den Renten wegen Todes.


